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Teilnahmeordnung   

an der 20. Internationalen Konferenz der Langfristigen Pflege                             

und am 15. EDE-Kongress  

an den Tagen vom 27. bis 29. September 2017 in Toruń 

[Soweit in dieser Ordnung personenbezogene Ausdrücke verwendet werden, gilt die gewählte Form für beide 

Geschlechter.] 

1. Die vorliegende Ordnung (weiter auch Ordnung genannt) bestimmt die Teilnahmebedingungen an 

der 20. Internationalen Konferenz der Langfristigen Pflege und am 15. EDE-Kongress (weiter 

insgesamt Ereignis genannt), die an den Tagen vom 27. bis 29. September 2017 in Toruń 

stattfinden. 

2. Der Veranstalter des Ereignisses (weiter Veranstalter genannt) ist die Stiftung „Razem Zmieniamy 

Świat” („Gemeinsam ändern wir die Welt”) mit Sitz in Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 

Toruń, eingetragen ins Amtsgericht in Toruń, 7. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters 

(KRS) unter der KRS-Nummer 0000410895, Steuernummer (NIP) 8792667214. 

3. Die Mitveranstalter des Ereignisses (weiter Mitveranstalter genannt) sind: European Association 

for Directors and Providers of Long-Term Care Services for the Elderly mit Sitz in Luxemburg und 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna (Thorner Betriebe für 

Verbandstoffe Aktiengesellschaft) mit Sitz in Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, 

eingetragen ins Amtsgericht in Toruń, 7. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters (KRS) 

unter der KRS-Nummer 0000011286, Steuernummer (NIP) 879-016-67-90, Grundkapital von       

2 640 000 PLN, darunter das eingezahlte Kapital von 2 640 000 PLN.  

4. Ein Teilnehmer des Ereignisses (weiter Teilnehmer genannt) kann jede natürliche Person sein, 

die 18 Jahre vollendet hat und die volle Geschäftsfähigkeit besitzt.  

5. Um am Ereignis teilzunehmen:  

a) soll sich der Teilnehmer, spätestens am 15. September 2017, durch eine Internetapplikation 

für die Bedienung des Anmeldeprozesses von Teilnehmern auf der Internetseite www.ltc-

congress.eu (weiter Applikation genannt) anmelden; 

b) soll die Teilnahme des Teilnehmers am Ereignis durch die Einzahlung einer unter Pkt. 7 

bestimmten Gebühr innerhalb von 14 Tagen ab Anmeldung, nicht später als am 15. 

September 2017 bestätigt werden, es sei denn der Teilnehmer wurde durch den Veranstalter 

von dieser Gebühr befreit. 

6. Die Anmeldung der Teilnahme des Teilnehmers am Ereignis (gemäß Pkt. 5 Buchstabe a) und die 
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Entrichtung der Gebühr für die Teilnahme am Ereignis (gemäß Pkt. 5 Buchstabe b) kann selbst 

durch den Teilnehmer oder eine Dritte vollzogen werden. Die Anmeldung der Teilnahme des 

Teilnehmers am Ereignis (gemäß Pkt. 5 Buchstabe a) und die Entrichtung der Gebühr für die 

Teilnahme am Ereignis (gemäß Pkt. 5 Buchstabe b) durch eine Dritte entspricht der Versicherung 

dieser Person, dass sie zum Vollziehen der oben genannten Handlungen im Namen des 

Teilnehmers berechtigt ist.   

7. Die Gebühr für die Teilnahme am Ereignis beträgt: 

 Für Anmeldung, die vom 

1.02.2017 bis zum 

30.06.2017 vollzogen wird 

Für Anmeldung, die vom 

1.07.2017 bis zum 

15.09.2017 vollzogen wird  

Für Teilnehmer, die in den folgenden Ländern 

wohnen: Albanien, Andorra, Armenien, 

Aserbaidschan, Weißrussland, Bosnien und 

Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Zypern, 

Tschechien, Estland, Georgien, Griechenland, 

Ungarn, Kasachstan, Lettland, Litauen, Moldawien, 

Mongolei, Montenegro, Republik Mazedonien, 

Rumänien, Russland, Slowakei, Slowenien, 

Tadschikistan, Türkei, Ukraine. 

290,00 EUR 290,00 EUR 

Für Teilnehmer, die in folgenden Ländern 

wohnen: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, 

Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, 

Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, 

Niederlande, Norwegen, Portugal, San Marino, 

Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien,  

390,00 EUR 490,00 EUR 

Für Teilnehmer, die in Polen wohnen  1 270,00 PLN 1 270,00 PLN 

Die oben angegebenen Beträge enthalten die Mehrwertsteuer. 

8. Die Gebühr für die Teilnahme am Ereignis soll auf die Bankrechnung des Veranstalters in Bank 

Zachodni WBK S.A. mit der Nummer: 

a) 19 1090 1506 0000 0001 3371 5985 – bei Einzahlungen in EUR, 

b) 62 1090 1506 0000 0001 1858 1174 – bei Einzahlungen in PLN, eingezahlt werden.  

9. Die Gebühr für die Teilnahme am Ereignis kann mittels einer MasterCard- oder Visa-Kreditkarte 

oder mittels der Zahlungsplattform PayU vollzogen werden. 

10. Für das Datum der Zahlung wird das Datum des Eingangs der Mittel auf die Bankrechnung des 

Veranstalters betrachtet. 

11. Der Veranstalter kann in Form einer individuellen Entscheidung den Teilnehmer von der Gebühr 

für die Teilnahme am Ereignis befreien.  

12. Der Veranstalter sendet die Mehrwertsteuerrechnung wegen der Gebühr für die Teilnahme am 
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Ereignis (per E-Mail an die bei der Anmeldung durch die Applikation angegebene Adresse) 

innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldung des Teilnehmers und Buchung der Gebühr auf der 

Bankrechnung des Veranstalters. 

13. Die Gebühr für die Teilnahme am Ereignis enthält: Teilnahme am Ereignis als Hörer an den Tagen 

27., 28. i 29. September 2017, Teilnahme am Eröffnungsabend und am Bankett am 27. 

September 2017, Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung am 28. September 2017, Mahlzeiten 

(Bankett am 27.09, Mittagessen am 28.09, Abendessen am 28.09, Mittagessen am 29.09), 

Kaffee-Pausen während des Ereignisses und Konferenzmaterialien. Die Gebühr enthält keine 

Transport- und Übernachtungskosten des Teilnehmers; die Transport- und Übernachtungskosten 

des Teilnehmers trägt der Teilnehmer selbst. Der Veranstalter erstattet dem Teilnehmer keine 

Transport- und Übernachtungskosten sowie keine anderen Kosten verbunden mit der Teilnahme 

am Ereignis. 

14. Die Zahl der Plätze für Teilnehmer des Ereignisses ist begrenzt. Über die Teilnahme entscheidet 

die Reihenfolge der Anmeldung der Teilnahme des Teilnehmers am Ereignis (gemäß Pkt. 5 

Buchstabe a) und die Entrichtung der Gebühr für die Teilnahme am Ereignis (gemäß Pkt. 5 

Buchstabe b). 

15. Der Teilenehmer kann auf die Teilnahme am Ereignis verzichten; der Verzicht erfolgt durch die 

Sendung einer Auskunft als E-Mail an die Adresse fundacja@tzmo.com.pl, die die 

Willenserklärung über den Verzicht auf die Teilnahme am Ereignis sowie die 

Bankrechnungnummer zur Erstattung der Gebühr enthält. Für den Fall, dass auf die Teilnahme 

am Ereignis spätestens 7 Tage vor dem Anfang des Ereignisses oder innerhalb von 3 Tagen nach 

der Mitteilung der Änderung der Ordnung, des Programms oder Termins des Ereignisses durch 

den Veranstalter verzichtet wird, wird der Veranstalter die entrichtete Gebühr für die Teilnahme 

am Ereignis dieses Teilnehmers, abzüglich der Kosten für das Vollziehen dieser Erstattung 

zurückgeben. In sonstigen Fällen kann der Veranstalter ablehnen, die entrichtete Gebühr für die 

Teilnahme dieses Teilnehmers am Ereignis zu erstatten. Die Erstattung der Gebühr erfolgt auf die 

dem Veranstalter in der o.g. E-Mail-Nachricht angegebene Bankrechnung. 

16. Das geplante Programm des Ereignisses wurde auf der Internetseite www.ltc-congress.eu 

veröffentlicht. Der Veranstalter kann das Programm oder Termine des Ereignisses aus wichtigen 

Gründen ändern, indem er das auf der Internetseite www.ltc-congress.eu mitteilt.  

17. Durch die Anmeldung der Teilnahme des Teilnehmers am Ereignis (gemäß Pkt. 5 Buchstabe a) 

und die Entrichtung der Gebühr für die Teilnahme des Teilnehmers am Ereignis (gemäß Pkt. 5 

Buchstabe b) wird einen Vertrag über die Teilnahme am Ereignis zwischen dem Veranstalter und 

diesem Teilnehmer zu den in der Ordnung bestimmten Bedingungen abgeschlossen, d.h. der 

Veranstalter verpflichtet sich, dem Teilnehmer die Teilnahme am Ereignis möglich zu machen und 

der Teilnehmer kann am Ereignis zu den in der Ordnung bestimmten Bedingungen teilnehmen. 

Der vorliegende Vertrag unterliegt dem polnischen Recht.  

18. Der Veranstalter und Mitveranstalter können den Verlauf des Ereignisses für Zwecke der 
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Übertragung in Massmedien (Fernsehen, Radio, Internet, Presse) oder für dokumentarische oder 

Marketing-Zwecke des Veranstalters, Mitveranstalters und anderer, durch den Veranstalter oder 

Mitveranstalter genannter Personen fotografieren, filmen oder aufnehmen. Die Teilnahme des 

Teilnehmers am Ereignis entspricht der Zustimmung dieses Teilnehmers, dass der Veranstalter, 

Mitveranstalter und andere durch den Veranstalter oder Mitveranstalter genannte Personen ohne 

Zeit- und Raumbeschränkungen die Aussage, Stimme und das Bild des Teilnehmers im 

Zusammenhang mit dem Ereignis verwenden, speichern, vervielfältigen, verbreiten (besonders 

durch das Anbringen auf Internetseiten). 

19. Der Administrator der personenbezogenen Angaben der Teilnehmer, die dem Veranstalter im 

Zusammenhang mit dem Ereignis angegeben wurden, ist der Veranstalter.   

20. Die personenbezogenen Angaben der Teilnehmer werden zu Zwecken der Veranstaltung des 

Ereignisses und der Abrechnungen des Ereignisses verwendet. Die Abnehmer der 

personenbezogenen Angaben werden Mitarbeiter des Veranstalters und der Mitveranstalter sein. 

Den Teilnehmern steht das Recht darauf zu, auf den Inhalt ihrer Angaben zu zugreifen und sie zu 

korrigieren. Die Angabe der personenbezogenen Angaben ist freiwillig.  

21. Der Teilnehmer ist verpflichtet, am Ereignis auf die dem polnischen Recht und den polnischen 

guten Sitten entsprechende Art und Weise teilzunehmen, darin Ordnungs- und 

Sicherheitsbestimmungen, die am Ort des Ereignisses gelten sowie Ordnungsanweisungen des 

Veranstalters zu beachten.  

22. Die Ordnung unterliegt dem polnischen Recht. 

23. Aus wichtigen Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, kann der Veranstalter die 

Ordnung ändern, indem er das auf der Internetseite www.ltc-congress.eu mitteilt. 
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